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Stellungnahme des KER SO
zum Busbefo& rderung von Schu& lerinnen und Schu& lern, die keine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen ko& nnen

Der KER SO ist daru& ber informiert worden, dass sich die Schulbeho& rde mit dem Infektionsschutz in der 
Busbefo& rderung bescha& ftigt und dabei pru& fen la& sst, inwiefern Schu& ler und Schu& lerinnen separat befo& rdert 
werden ko& nnen, die keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen ko& nnen.

Wir begru& ßen diese Anstrengungen, da sie dem Schutz aller Kinder in den Bussen dienen indem sie mo& glichen 
Infektionen vorbeugen und nicht zuletzt im Infektionsfall die Auswirkungen (Quaranta&ne) auf mo& glichst wenig 
andere Kinder begrenzen. Dies unterstu& tzt den Wunsch der Eltern, den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten.

Diese Infektionsschutzmaßnahmen dürfen aber nicht dazu führen, dass Schüler und Schülerinnen, die 
aufgrund ihrer Behinderung oder medizinischer Gründe keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können, 
gegenüber anderen Schülern benachteiligt werden. Dies wa& re zum Beispiel der Fall, wenn ihr Schulalltag 
durch spa& teres Abholen am Wohnort und fru& heres zuru& ckbringen deutlich verku& rzt wird.

Aus Sicht des KER SO ist daher vorrangig zu pru& fen, ob die regula& ren Befo& rderungszeiten durch folgende 
Maßnahmen beibehalten werden ko& nnen:

1. Einzelne Schu& ler oder Schu& lerinnen ko& nnen durch eine zusa& tzliche Einzelbefo& rderung, z.B. durch den 
Einsatz von Taxen, befo& rdert werden.

2. Touren werden so umgeplant, dass ausschließlich Schu& ler und Schu& lerinnen aus einer Klasse gemeinsam
befo& rdert werden.

In Absprache mit den Eltern und nicht gegen ihren Willen sind auch individuelle Maßnahmen mo& glich, wie z.B. 
zeitlich versetzte Fahrten oder dass die Eltern ihre Kinder selbst in die Schule bringen oder von dort abholen. Es 
sollte dabei auch gepru& ft werden, um separate Fahrten von der Schule nach Hause auch nach der regula& ren Tour 
nach 15 Uhr durchgefu& hrt werden ko& nnen.

Entsprechende Absprachen sind als tempora& res Entgegenkommen der Eltern innerhalb der Coronazeit zu 
verstehen und mu& ssen jederzeit u& berdacht werden ko& nnen. Wenn Eltern ihre Kinder selbst fahren, ist die 
Kilometerentscha&digung entsprechend Punkt 4.4 der Schulweghilfebestimmungen zu zahlen. 

Der Kreiselternrat Hamburger Sonderschulen (KER SO) ist die gesetzliche Elternvertretung der Hamburger speziellen Sonderschulen sowie der Regionalen
Bildungs- und Beratungszentren und vertritt die Eltern der Schulen Elfenwiese, Hirtenweg, Tegelweg, Kurst-Juster-Schule (Schulen mit Fo& rderschwerpunkt

ko& rperlich-motorische Entwicklung), der Schulen Bekkamp, Kielkamp, Lokstedter Damm, Markmannstraße, Nymphenweg, Paracelsusstraße und
Weidemoor (Schulen mit Fo& rderschwerpunkt geistige Entwicklung), des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte und des Bildungszentrums für

Hören und Kommunikation sowie der Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ) Altona, Altona-West, Bergedorf, Billstedt, Eimsbüttel,
Harburg, Mitte, Nord, Wandsbek-Nord und Wandsbek-Süd.


